
MiZi: 8 Mitteilungen über Grundbucheintragungen während eines Umlegungsverfahrens

8  Mitteilungen über Grundbucheintragungen während eines Umlegungsverfahrens 
 
(1) Mitzuteilen sind alle Eintragungen, die nach dem von der Umlegungsstelle mitgeteilten Zeitpunkt der 
Einleitung des Umlegungsverfahrens im Grundbuch der betroffenen Grundstücke vorgenommen worden 
sind oder vorgenommen werden (§ 54 Absatz 2 Satz 1 BauGB).

(2) Die Mitteilungen sind an die Umlegungsstelle zu richten.


